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Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 19.03.2024.

Öffentliche Bekanntmachung
der Durchführung der Wahl zum Gemeinderat und den Ortschaftsräten 

 in der Gemeinde Neukirchen/Pleiße am 9. Juni 2024
1. Zu wählen sind

Wahlgebiet Anzahl
Höchstzahl Bewerber  

je Wahlvorschlag
Mindestzahl  

Unterstützungsunterschriften

Gemeinderat Gemeinde  
Neukirchen/Pleiße 16 24 40

Ortschaftsrat Dänkritz 8 12 10

Ortschaftsrat Lauterbach 8 12 10

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen
2.1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, 
Wahlvorschläge für diese Wahlen
- frühestens am Tag nach dieser Bekanntma-

chung (6. März 2024)
- spätestens am 4. April 2024, bis 18:00 Uhr
beim Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses in der Gemeindeverwaltung Neukir-
chen, Frau Wolfinger, Zi. 4, Pestalozzistr. 40,  
08459 Neukirchen/Pleiße, während der all-
gemeinen Öffnungszeiten:
Di. .... 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 18:00 Uhr
Do. .. 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 16:00 Uhr
Fr. .... 09:00 – 11:00 Uhr
schriftlich einzureichen (die elektronische 
Form ist ausgeschlossen). Am 4. April 2024 
können Wahlvorschläge bis 18:00 Uhr ein-
gereicht werden.

►

2.2. Wahlvorschläge können von Parteien und 
Wählervereinigungen eingereicht werden. 
Jede Partei und jede Wählervereinigung kann 
für jeden Wahlkreis nur einen Wahlvorschlag 
einreichen. Die Zahl der Bewerberinnen und 
Bewerber eines Wahlvorschlages darf die oben 
genannte Höchstzahl an Bewerberinnen und Be-
werbern in diesem Wahlkreis nicht übersteigen. 
3. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
3.1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften des Gesetzes 
über die Kommunalwahlen im Freistaat Sach-
sen (Kommunalwahlgesetz – KomWG) und 
der Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern zur Durchführung des Ge-
setzes über die Kommunalwahlen im Freistaat 
Sachsen (Kommunalwahlordnung – KomWO) 
aufzustellen und einzureichen. Sie müssen den 
Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahl-
vorschläge in den §§ 6, 6a bis 6e KomWG sowie 
§ 16 KomWO entsprechen. Dem Wahlvorschlag 
sind die im § 16 Abs. 3 KomWO genannten  

Unterlagen beizufügen:
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- Erklärung eines jeden Bewerbers, dass er der Auf-
nahme in den Wahlvorschlag unwiderruflich zustimmt 
und er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag aufgestellt ist

- Bescheinigung der zuständigen Gemeinde über die 
Wählbarkeit für jeden Bewerber

- Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder-/Ver-
treterversammlung zur Bewerberaufstellung einschließ-
lich der zugehörigen Versicherungen an Eides statt

- im Falle der Anwendung von § 6c Abs. 1 Satz 4 KomWG 
eine von dem für den Landkreis oder die Gemeinde zu-
ständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten 
der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigung unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass 
die Voraussetzungen für dieses Verfahren vorlagen

- beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigung oder einer Partei die gültige 
Satzung zum Nachweis der mitgliedschaftlichen Organi-
sation, sofern diese nicht gemäß § 6 Abs. 3 des Partei-
engesetzes beim Bundeswahlleiter hinterlegt ist

- beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich or-
ganisierten Wählervereinigung für jeden Unterzeichner 
des Wahlvorschlages eine Bescheinigung der zustän-
digen Gemeinde über sein Wahlrecht

- bei ausländischen Unionsbürgern eine Versicherung an 
Eides statt nach § 6a Abs. 3 KomWG

3.2. Wählbar zum Gemeinderat sind Bürger der Ge-
meinde, sofern sie nicht nach § 31 Abs. 2 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind. Bürger der Gemeinde ist jeder 
Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes 
und jeder Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union, der das 18. Lebensjahr 
vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde wohnt. Wählbar zum Ortschaftsrat sind Bürger 
der Gemeinde, die seit mindestens drei Monaten in der 
jeweiligen Ortschaft wohnen, sofern sie nicht nach § 31 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.
3.3. Als Bewerberin/Bewerber einer Partei oder mit-
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigung kann 
in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in
- einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammen-

tritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet (Mit-
gliederversammlung) oder 

- einer Versammlung der aus ihrer Mitte gewählten Ver-
treter (Vertreterversammlung)

hierzu in geheimer Wahl gewählt worden ist. In gleicher 
Weise ist die Reihenfolge der Bewerber festzulegen. 
Hierzu sind im Rahmen der Mitglieder- bzw. Vertreter-
versammlung für jeden Wahlkreis getrennte Wahlen 
durchzuführen. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 
Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung vorzustellen. Das Nähere über die Wahl 
von Vertretern für Vertreterversammlungen, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Versammlungen 

sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerber re-
geln die Parteien und mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen durch ihre Satzungen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigungen sind von dem 
für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst 
Vertretungsberechtigten eigenhändig zu unterzeichnen. 
Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte 
aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift 
von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder 
seines Stellvertreters. 
Als Bewerberin/Bewerber in Wahlvorschlägen nicht mit-
gliedschaftlich organisierter Wählervereinigungen kann 
nur benannt werden, wer in einer Versammlung der im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Ange-
hörigen der Wählervereinigung von der Mehrheit der an-
wesenden Angehörigen hierzu gewählt worden ist. In glei-
cher Weise ist die Reihenfolge der Bewerber festzulegen. 
Mit dem Wahlvorschlag ist eine Niederschrift über die 
Wahl der Bewerberin/Bewerber mit Angaben zu Ort, Art 
und Zeit der Versammlung, Zahl der erschienenen Stimm-
berechtigten und dem Ergebnis der Wahlen einzureichen. 
Außerdem haben der Leiter und zwei von der Versamm-
lung festgelegte stimmberechtigte Teilnehmer an Eides 
statt zu versichern, dass die Bewerber in geheimer Wahl 
bestimmt wurden und die Bewerber Gelegenheit hatten, 
sich und ihr Programm der Versammlung vorzustellen.
3.4. Die Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen sind von drei wahl-
berechtigten Angehörigen der Vereinigung, die an der 
Versammlung zur Bewerberaufstellung teilgenommen 
haben, eigenhändig zu unterzeichnen.
3.5. Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien 
oder Wählervereinigungen erfordern jeweils drei Unter-
schriften nach § 6a Abs. 4 KomWG für jeden der betei-
ligten Wahlvorschlagsträger. Die Wahlvorschlagsträger 
haben unabhängig voneinander jeder ein Aufstellungs-
verfahren nach § 6c KomWG durchzuführen.
4. Vordrucke
Die Vordrucke für Wahlvorschläge, Zustimmungser-
klärungen, Wählbarkeits- und Wahlrechtsbescheini-
gungen, Niederschriften über die Mitglieder-/Vertreter-
versammlungen zur Bewerberaufstellung einschließlich 
zugehöriger eidesstattlicher Versicherungen sind in der 
Gemeindeverwaltung Neukirchen, Frau Wolfinger, Zi. 4, 
Pestalozzistraße 40, 08459 Neukirchen/Pleiße, während 
der allgemeinen Öffnungszeiten:
Dienstag ............ 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag ....... 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag .............. 09:00 – 11:00 Uhr
erhältlich.
5. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften
5.1. Jeder Wahlvorschlag muss entsprechend der unter 
Punkt 1. angegebenen Mindestzahl von Wahlberechtigten 
des Wahlgebietes/Wahlkreises, die kein(e) Bewerberin/
Bewerber des Wahlvorschlages sind, unterstützt werden 
(Unterstützungsunterschriften). 
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Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Wahlvorschlags gegeben sein. Die Unter-
stützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten bei 
der zuständigen Gemeindeverwaltung auf einem Unter-
schriftsformblatt unter Angabe von Familienname, Vor-
name, Geburtsdatum und Anschrift der Hauptwohnung 
sowie des Tages der Unterschrift eigenhändig geleistet 
werden. Ein Wahlberechtigter kann für dieselbe Wahl nur 
für einen Wahlvorschlag eine Unterstützungsunterschrift 
leisten. Hat ein Wahlberechtigter für dieselbe Wahl für 
mehrere Wahlvorschläge eine Unterstützungsunterschrift 
geleistet, sind alle seine Unterschriften ungültig. Eine ge-
leistete Unterstützungsunterschrift kann nicht zurückge-
nommen werden.
5.2. Die Unterstützungsunterschriften können nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags für die Gemeinderats-/Ort-
schaftsratswahl bei der Gemeindeverwaltung Neukirchen, 
Frau Wolfinger, Zi. 4, Pestalozzistraße 40, 08459 Neukir-
chen/Pleiße, während der allgemeinen Öffnungszeiten:
Dienstag ............ 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag ....... 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag .............. 09:00 – 11:00 Uhr
geleistet werden.
Am 4. April 2024 können Unterstützungsunterschriften 
bis 18:00 Uhr geleistet werden. Die Wahlberechtigten 
haben sich auf Verlangen zur erforderlichen Identitäts-
feststellung auszuweisen.
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder wegen ei-
ner körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, die 
Gemeindeverwaltung aufzusuchen, können die Unter-
stützung durch Erklärung vor einem Beauftragten der 
Gemeindeverwaltung ersetzen. Dies haben sie beim Vor-
sitzenden des Gemeindewahlausschusses spätestens bis 
28. März 2024 schriftlich zu beantragen; dabei sind die 
Hinderungsgründe glaubhaft zu machen.
5.3. Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigung, die aufgrund eines 
eigenen Wahlvorschlags
a) im Sächsischen Landtag vertreten ist oder 
b) seit der letzten Wahl im Gemeinderat der Gemeinde 

vertreten ist 
bedarf keiner Unterstützungsunterschriften. Dies gilt 
entsprechend für den Wahlvorschlag einer nicht mit-
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigung, wenn 
er von der Mehrheit der für die Wählervereinigung Ge-
wählten, die dem Gemeinderat zum Zeitpunkt der Ein-
reichung angehören, unterschrieben ist.
Bei der Einreichung der Wahlvorschläge zur Wahl der 
Ortschaftsräte ist wie vorstehend zu verfahren. Darüber 
hinaus bedarf auch der Wahlvorschlag eine Partei oder 
Wählervereinigung für eine Ortschaftsrats-wahl, die auf-
grund eines eigenen Wahlvorschlages seit der letzten re-
gelmäßigen Wahl im Ortschaftsrat vertreten ist, keiner 
Unterstützungsunterschriften. Für nicht mitgliedschaft-
lich organisierte Wählervereinigungen gilt dies wieder 
unter der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag zusätzlich 
von der Mehrheit der zum Zeitpunkt der Einreichung im 

Ortschaftsrat für die Wählervereinigung vertretenen Ge-
wählten unterzeichnet ist.
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder 
Wählervereinigungen bedürfen dann der Unterstüt-
zungsunterschriften, wenn dies für mindestens einen 
Wahlvorschlagsträger erforderlich ist.
6. Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung 
von Wahlvorschlägen
Indem die Wahlbewerberinnen und -bewerber im Rah-
men der Aufstellungsversammlung der Versammlungslei-
terin bzw. dem Versammlungsleiter die für die Erstellung 
des Wahlvorschlags (Anlage 16 SächsKomWO) notwen-
digen personenbezogenen Daten mitteilen, die Zustim-
mungserklärung (Anlage 17 SächsKomWO) und – soweit 
sie Bürgerinnen bzw. Bürger anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind – eine Versicherung an Eides 
statt gemäß § 6a Absatz 3 KomWG abgeben, entstehen 
für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. Wäh-
lervereinigung aktive datenschutzrechtliche Hinweis-
pflichten nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundver-
ordnung. Es wird empfohlen, der Bewerberin oder dem 
Bewerber im Rahmen der Aufstellungsversammlung ein 
standardisiertes Merkblatt entsprechend dem Muster-
formular 1 unter https://www.datenschutz.sachsen.de/
informationspflichten.html auszuhändigen. Dabei ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Zustimmungserklärung trotz 
einer eventuellen datenschutzrechtlichen Geltendma-
chung der Berichtigung und Löschung materiell-rechtlich 
weiter gültig bleibt (§ 6a Absatz 2 Satz 2 KomWG).
7. Die unter Punkt 1. benannten Wahlen werden gemäß 
§ 57 KomWG organisatorisch mit der Wahl zum Europä-
ischen Parlament sowie der Kreistagswahl verbunden.
Neukirchen, den 5. März 2024

Liebald, Bürgermeisterin

Beschlüsse des Gemeinderates Neukirchen 
zur Sitzung am 29. Februar 2024

Beschluss-Nr.: 001/2024
Der Gemeinderat Neukirchen stimmt der Berufung von 
Kamerad Thomas Wendler zum Ortswehrleiter der Frei-
willigen Ortsfeuerwehr Lauterbach, ab 1. Februar 2024, 
nach dessen Wahl durch die Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Lauterbach am 12. Januar 
2024 zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 002/2024
Der Gemeinderat Neukirchen stimmt der Berufung von 
Kamerad Steffen Pühler zum stellvertretenden Ortswehr-
leiter der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Lauterbach, nach 
dessen Wahl durch die Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Ortsfeuerwehr Lauterbach am 12. Januar 2024 zu. 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0 ►
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Stellenausschreibung
Die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Neukirchen/
Pleiße sucht für die Kindertagesstätte „Bosenhof“ Neu-
kirchen ab sofort eine

Reinigungskraft (m/w/d)
zur Durchführung der Gebäude- und Unterhaltsreinigung 
für 26 Wochenstunden. 
Wir erwarten von Ihnen:
- einen selbständigen und zuverlässigen Arbeitsstil
- hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
- Motivation und Flexibilität
- einen freundlichen und hilfsbereiten Umgang mit den 

Kindern und dem Team
Wir bieten Ihnen:
- anspruchsvolles / abwechslungsreiches Aufgabenfeld
- Vergütung nach Tarifvertrag des öffentl. Dienstes (TVöD)
- die im öffentl. Dienst übliche Altersvorsorge (ZVK)
- jährlich 30 Urlaubstage
Bewerbungen richten Sie bitte mit tabellarischem Le-
benslauf, Zeugnisabschriften, Qualifizierungsnachweisen, 
Arbeitszeugnissen und Beurteilungen bis zum 22. März 
2024 an die Gemeindeverwaltung Neukirchen, Personal-
amt, Pestalozzistraße 40, 08459 Neukirchen.
Datenschutzhinweise: Mit Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass 
Ihre Daten bis zur Beendigung des Auswahlverfahrens gespeichert 
und verarbeitet werden. Diese werden durch die zuständigen Stel-
len (Personalamt, Personalrat und Leiter der Einrichtung) gesichtet.

Beschluss-Nr.: 004/2024
Der Gemeinderat Neukirchen wählt Frau Anett Wolfinger 
zur Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses für die 
Kommunalwahlen und die Europawahl am 9. Juni 2024
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 005/2024
Der Gemeinderat Neukirchen wählt Frau Sybille Gneipel 
zur stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindewahl-
ausschusses für die Kommunalwahlen und die Europa-
wahl am 9. Juni 2024.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 006/2024
Der Gemeinderat Neukirchen wählt Frau Katrin Seidel 
zur Beisitzerin des Gemeindewahlausschusses für die 
Kommunalwahlen und die Europawahl am 9. Juni 2024.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 007/2024
Der Gemeinderat Neukirchen wählt Frau Elke Franke 
zur stellvertretenden Beisitzerin des Gemeindewahlaus-
schusses für die Kommunalwahlen und die Europawahl 
am 9. Juni 2024.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 008/2024
Der Gemeinderat Neukirchen wählt Herrn Tommy Krä-
mer zum Beisitzer des Gemeindewahlausschusses für die 
Kommunalwahlen und die Europawahl am 9. Juni 2024.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 009/2024
Der Gemeinderat Neukirchen wählt Herrn Andre Acker-
mann zum stellvertretenden Beisitzer des Gemeinde-
wahlausschusses für die Kommunalwahlen und die  
Europawahl am 9. Juni 2024.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 010/2024
Der Gemeinderat Neukirchen beschließt, die M2 Audit 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schillerstr. 11 in 
09366 Stollberg, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
2023 des Eigenbetriebes „Wohnungs- und Gebäudever-
waltung“ der Gemeinde Neukirchen zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 011/2024
Der Gemeinderat Neukirchen beschließt, die örtliche 
Prüfung des Jahresabschlusses 2023 des Eigenbetriebes 
„Wohnungs- und Gebäudeverwaltung Neukirchen“ nach 
§ 105 SächsGemO auf die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft – M2 Audit GmbH zu übertragen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 012/2024
Der Gemeinderat Neukirchen beschließt die örtlichen 
Prüfungen nach §§ 104 ff SächsGemO der Jahresab-
schlüsse 2017 bis 2019 der Gemeinde Neukirchen/Pleiße 
auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Terpitz Bast 
Ronneberger GmbH“ in 04107 Leipzig zu übertragen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 013/2024
Der Gemeinderat Neukirchen beschließt, die Kassenprü-
fung nach § 106 Abs. 1 Nr. 2 SächsGemO für das Jahr 2024 
auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Terpitz Bast Ron-
neberger GmbH“ in 04107 Leipzig zu übertragen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 014/2024
Der Gemeinderat Neukirchen beschließt, eine überplan-
mäßige Ausgabe für den Zuschuss der Friedhofsverwal-
tung Neukirchen in Höhe von 1.500,- Euro.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimm-Enthaltung: 0


